
Dieses Verschuldenselement beschreibt 
wohl Rubinstein am eindrucksvollsten, indem 
er ausführt: „Wenn man oft so sagt, daß der 
Mensch im Zustand des Affekts den Kopf ver
liert und darum unverantwortliche Taten be
geht, so ist in gewissem Sinne auch das Umge
kehrte richtig: Der Mensch verliert darum den 
Kopf, weil er, der Macht des Affekts hingege
ben, eine unverantwortliche Handlung begeht 
... darum darf man die Forderung nicht so stel
len: Überwindet - gleichgültig wie - den Af
fekt, der bereits über euch Macht gewonnen hat, 
und ihr werdet keine unverantwortliche affek
tive Tat als äußeren Ausdruck des innerlich be
reits vollkommen ausgeformten Affekts bege
hen; sondern eher so: Laßt den entstehenden 
Affekt nicht in die Sphäre des Handelns einbre
chen, und ihr werdet ihn überwinden und dem 
in euch entstehenden emotionalen Zustand sei
nen affektiven Charakter nehmen. Das Gefühl 
äußert sich nicht nur in der Handlung, es formt 
sich auch in ihr aus, es entwickelt sich und ver
wandelt sich im Handeln.“108

Bei vorsätzlichen Affekthandlungen sind mit
hin sowohl der psychische Ablauf als auch der 
Inhalt des vorsätzlichen Verschuldens gegen
über anderen vorsätzlichen Handlungen modifi
ziert, was bei der Schuldfeststellung vor Gericht 
stets einer besonderen Prüfung und Darstellung 
bedarf, da immer die Frage zu beantworten sein 
wird, ob der Affekt das Verschulden gemindert 
haben könnte.

In Auswertung der Rechtsprechung des Obersten 
Gerichts geben E. Mörtl und H.-H. Fröhlich fol
gende Kriterien für den Affekt an:
„Der Affekt entsteht im allgemeinen aus der Ein
wirkung einer plötzlichen und schroffen Reizursa
che auf die Psyche, an die der Mensch sich nicht 
schnell anpassen kann.
Der Affekt tritt am häufigsten auf Grund negati
ver Reizursachen auf, u. a. solcher, die gewichtig 
sind und strafrechtlichen Charakter tragen (physi
sche und psychische Gewalt, Beleidigung, Ver
leumdung, Vernichtung oder Beschädigung von 
Eigentum).
Der Affekt beruht auf einer mitunter langen vor
bereiteten Entwicklung (Beziehung zwischen 
Ehepartnern, Hausnachbarn, Verwandten) und 
wird dann durch einen bestimmten, auch relativ 
geringfügigen Anlaß zur explosiblen Ausführung 
gebracht.
Der Affekt setzt unvermittelt, äußerst heftig ein. 
Er ist im allgemeinen mit starken Körperbewe
gungen verbunden, die mit großer Intensität aus
geführt werden.

Der Affekt kann sich, vor allem wenn weitere 
Reizursachen vorhanden sind bzw. der Täter 
keine Beherrschung aufbringt, bei der Tathand
lung steigern.
Bei den Affekttätem handelt es sich vielfach um 
weiche, selbstunsichere, verletzbare Persönlich
keiten, wobei der Intelligenzgrad eine untergeord
nete Rolle spielt. Es ist andererseits aber charak
teristisch (bei besonders starken Affekten), daß 
sie sehr persönlichkeitsfremd erscheinen.
Für die Prüfung des Vorliegens eines Affektes 
können auch weitere Gesichtspunkte bedeutsam 
sein.“109

4.5.4.
Die Arten des Vorsatzes

4.5.4.1.
Der unbedingte Vorsatz
Der unbedingte Vorsatz ist die Grundform des Vor
satzes. Das charakteristische Merkmal des unbe
dingten Vorsatzes besteht darin, daß das Hand
lungsziel des Täters uneingeschränkt die Verwirkli
chung der Straftat ist. Der unbedingt vorsätzlich 
handelnde Straftäter will mit seiner Handlung 
sein Ziel (die Tat bzw. die Tatfolgen) erreichen. 
Er benutzt dazu geeignete Mittel und Metho
den. Durch geplantes Verhalten oder durch be
wußte Untätigkeit setzt er Kausalvorgänge in 
Gang und schafft er Bedingungen, die ihm die 
deliktische Tat ermöglichen.

Der unbedingte Vorsatz umfaßt alles, was 
der Täter mit seiner Handlung beabsichtigt hat. 
Er umfaßt zugleich all das, was der Täter als 
notwendige Folge oder als unvermeidliche Ne
benwirkung seiner beabsichtigten Handlung 
vorausgesehen und in seinem Willen aufgenom
men hat.

Eine Analyse von Sachverhalten, in denen 
die Täter mit unbedingtem Vorsatz handelten, 
läßt erkennen:

Es besteht beim unbedingten Vorsatz stets 
eine Identität zwischen dem Handlungsziel des 
Straftäters und dem Handlungsergebnis.

Für die Entscheidung des Täters zur Straftat 
gilt, daß er mindestens zwei subjektiv als mög
lich erkannte Verhaltensalternativen wahrge
nommen hat. Der unbedingt vorsätzlich han
delnde Täter negiert die gesellschaftsgemäße 
Handlungsaltemative und wählt die strafrecht-
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